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Die Streitfrage . § 7. 35

deshalb für die Priorität der friesischen Texte eingetreten , weil
zahlreiche Stabreime und rhythmische Formungen eine volks¬
tümliche poetische Überlieferung bewiesen . In dem Lateintexte
sieht er eine späte Übersetzung einer friesischen Vorlage ohne

jede Bedeutung . His hat in seiner ausführlichen und sehr sorg¬
fältigen Abhandlung » Die Überlieferung der friesischen Küren
und Landrechte « x) zwar die einzelnen früher angeführten Argu¬
mente nicht beurteilt , aber er kommt auf Grund der Prüfung
des sachlichen Inhalts der verschiedenen Überlieferungen zu
dem gleichen Ergebnisse wie Buitenrust und Kogel . Wie der
Handschriftenstammbaum , a . a . 0 . S . 76, zeigt , nimmt His das
Bestehen eines in friesischer Sprache geschriebenen Urtextes
an . Eine abgeleitete Redaktion sei in das Lateinische übersetzt
worden und uns im Jus Vetus erhalten . Dagegen sind die mei¬
sten friesischen Texte durch Zwischenglieder ohne Vermitt¬

lung durch den Lateintext aus der friesischen Urschrift gewon¬
nen worden . Sie enthalten somit eine von dem Lateintexte un¬

abhängige Überlieferung . Siebs

1

2) neigt zu der Annahme eines
lateinischen Urtextes , dessen etwas gekürzte Überlieferung un¬
ser Lateintext sei . Ein Bedenken ergebe sich allerdings für die
Landrechte , bei denen manches auf eine Übersetzung hinweise .
Richard Schröder 3

4

) erklärt die Selbständigkeit der friesischen

Texte wegen der Gründe Kogels für wahrscheinlich . Auf einem
neuen Wege ist Sievers x) zu der Ablehnung des Lateintextes

gelangt. Sievers hat für die Lagsaga des Nordens ein beson¬
deres Metrum , den » Sprechvers « festgestellt. Er findet diesen

Sprechvers auch in Friesland , namentlich in der Rüstringer
Überlieferung der Landrechte und hält es nicht für annehmbar ,
daß der Lateintext bei einer Rückübersetzung »fast einwand¬
freie , friesische Verse« ergeben hätte . Deshalb könne der La¬
teintext , der selbst eine unfreie Übersetzung aus dem Friesischen
sei , keine irgendwie geartete Originalität , abgesehen von der

Überlieferung richtiger Lesarten , beanspruchen .
4 . Diesen Ansichten gegenüber möchte ich die Priorität

des Lateintextes vertreten . Ich habe dies schon früher ge-

1) Ztsohr . Bd . 20 , S . 39 ff.
2) Padls Grundriß d. germ . Phüol . 2 . Aufl . , Bd . 2 , S . 537 .
3) Rechtsgeschichte § 55 Anm . 6 , 6 . Aufl . , S . 734.
4) Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften , phil .

Kl . , Bd . 35, Sievers Metrische Studien IY , S. 71 ff., S . 220 —222.
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tan 1
) und glaube an meiner Ansicht festhalten zu sollen . Der

Lateintext ist natürlich selbst eine Übersetzung aus dem Frie¬
sischen . Aber nicht eine Übersetzung nach einer schriftlichen
Vorlage, sondern eine Übersetzung nach Gehör auf Grund
eines mündlichen Vortrags der mündlich überlieferten Rechts¬
satzungen . Und diese Übersetzung ist nicht eine Privatarbeit
sondern das amtliche Protokoll einer rechtsetzenden Ver¬
sammlung . Die friesischen Texte sind nur Rücküberset¬
zungen oder Fortbildungen solcher Rückübersetzungen . Als
Grundlage der Rückübersetzung hat überall der Lateintext
gedient , wenn er auch gelegentlich aus eigener Rechtskenntnis
ergänzt und auch berichtigt wurde . Eine unabhängige , friesische
» Niederschrift « ist nicht benutzt worden , ebensowenig eine
mündlich überlieferte Fassung des » Wortlauts « .

5 . Deshalb haben wir in unserem Texte zwei der oben ge¬
kennzeichneten Übersetzungsformen vor uns . Der Lateintext
erweist sich als eine Grundübersetzung zu Protokoll mit Rein-
schriftverfahren . Die friesischen Texte sind Rückübersetzungen
und zwar Übersetzungen in der Arbeitsstube unter Benutzung
des geschriebenen Lateintextes .

Der Nachweis dieser Thesen soll durch die Untersuchung
des Übersetzungscharakters und namentlich der Übersetzungs¬
fehler erbracht werden . Die Würdigung der Argumente setzt
aber Einsicht in diejenigen Formen voraus , in denen sich die
mündliche Überlieferung des Rechts in Friesland vollzogen hat .

b ) Der Gesetzesvortrag in Friesland . § 8 .
1 . Das Institut des Gesetzesvortrags ist aus den skandinavi¬

schen Rechtsquellen einschließlich Islands bekannt . Die gelten¬
den Rechtsnormen bzw. Teile dieser Normen wurden auf den
großen Versammlungen , in Island auf dem Allthing , perio¬
disch zum Vortrage gebracht . Der vorgetragene Rechtsstoff wird
als » Lagsaga« bezeichnet . Zum Vortrag verpflichtet sind be¬
stimmte Beamte , die man in unserer Wissenschaft » Gesetzes¬
sprecher « zu nennen pflegt . Die schriftliche Überlieferung der
nordischen Quellen besteht zu einem großen Teil in Aufzeich¬
nungen des mündlich vorgetragenen Rechts , in Niederschriften
der Lagsaga .

D Sachsenspiegel S . 787 . Fries . Stand . S . 66 , Anm . 3 .
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